
 
 

Aufnahmeantrag Musiklehranstalt „Spielstatt“ e.V. 
 

 
I. Schüler: 
 
Name des Schülers:            
 
Geburtsdatum:   / /        
 
Schule:             
 
gewünschtes Unterrichtsfach:          
 
Anfänger   □ ja 
    □ nein, spielt wie lange       
 
Instrument:  □ vorhanden   □ Kaufberatung erbeten  
   □ wird beschafft  □ Leihinstrument erwünscht 
 
II. Erziehungsberechtigte/r: 
 
Name des/der Erziehungsberechtigten:         
 
Anschrift:             
 
Telefon (dienstl./privat.):           
 
III. Zahlungsart 
 
□ Einzugsermächtigung 
 
Hiermit ermächtige ich als Anmelder und Zahlungspflichtiger die Musiklehranstalt 
„Spielstatt“ widerruflich, die von mir zu entrichtenden monatlichen Zahlungen bei 
Fälligkeit zu Lasten meines nachfolgenden Girokontos durch Lastschrift einzuziehen 
 
              
Name der Bank   Bankleitzahl     Kontonummer 
 
              

Unterschrift 
 
 
□ Barzahlung/Überweisung der Halbjahrespauschale (im Büro der Musiklehranstalt) 
 
 

    Unterschrift 
 



IV. Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Der Unterrichtsvertrag zwischen dem Schüler und Musiklehranstalt „Spielstatt“ tritt mit der verbindlichen 
Unterfertigung des Aufnahmeantrags seitens des Schülers und der Anmeldebestätigung seitens 
Musiklehranstalt in Kraft und verlängert sich automatisch für das nachfolgende Schuljahr, wenn keine 
schriftliche Abmeldung bis 30.Juni erfolgt. 
V. Vertragsdauer: 
Der Vertrag wird für ein gesamtes Schuljahr abgeschlossen, welches vom 1.9. jenes Jahres, in welchem 
der Vertrag abgeschlossen wird, bis 31.08. des darauf folgenden Jahres läuft.  
Kündigungen sind nur zum Ende eines Schulsemesters möglich und müssen spätestens 1 Monat vor Ablauf 
des Schulsemesters schriftlich beim Schulleiter eingegangen sein. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem 
Grund bleibt unberührt. Das bis zum Kündigungstermin fällig werdende Entgelt ist im Falle der vorzeitigen 
Kündigung durch den Schüler zu bezahlen bzw. wird von der Lehranstalt „Spielstatt“ nicht rückgestattet.  
VI. Verhinderung: 
Die Anzahl der Stunden im Schuljahr sowie die konkrete Festlegung einzelner Unterrichtseinheiten richtet 
sich nach der durch die Unterfertigung des Aufnahmeantrags getroffenen Vereinbarung. 
Sollte der Schüler aus in seiner Sphäre gelegenen Gründen verhindert sein, eine vereinbarte 
Unterrichtseinheit wahrzunehmen, so ist er dennoch dazu verpflichtet, das volle Entgelt für versäumte 
Unterrichtseinheit zu bezahlen. Der Schüler ist in diesem Fall nicht berechtigt, die versäumte 
Unterrichtseinheit nachzuholen. 
VII. Zahlungsbedingungen: 
Die Höhe des Entgelts richtet sich nach durch die Unterfertigung des Aufnahmeantrags getroffener 
Vereinbarung. 
Das Entgelt ist für jeden Monat im Vorhinein fällig und muss daher am 1. eines jeden Monats (einlangend) 
auf das bekanntgegebene Konto der Lehranstalt „Spielstatt“ überwiesen werden. Wird das Entgelt nicht 
rechtzeitig erbracht, so ist der Schüler bis zur Bezahlung des rückständigen Entgeltes nicht berechtigt, am 
Unterricht teilzunehmen. Darüber hinaus ist die Lehranstalt „Spielstatt“ bei nicht rechtzeitiger Bezahlung 
des Entgeltes durch den Schüler dazu berechtigt, das Vertragsverhältnis nach Setzung einer 7-tägigen 
Nachfrist schriftlich zu kündigen. Hierbei ist der Schüler bzw. der Erzieherberechtigte verpflichtet, das bis 
zum Kündigungstermin fällig gewordene bzw. werdende Entgelt zu bezahlen.  
VIII. Sorgfalt/Haftung: 
Der Schüler haftet gegenüber der Lehranstalt „Spielstatt“ für Personen- und Sachschäden, die er im Zuge 
des Unterrichtes oder überhaupt seines Aufenthaltes in der Musiklehranstalt fahrlässig oder vorsätzlich 
herbeiführt. 
IX. Gerichtsstand/Rechtswahl: 
Zwischen den Vertragsparteien gelangt österreichisches Recht zur Anwendung. 
Für allfällige Rechtstreitigkeiten aus dem Vertrag zwischen der Lehranstalt „Spielstatt“ und dem Schüler 
bzw. Erziehungsberechtigten ist das sachlich zuständige Gericht zuständig, das für den Wohnsitz des 
Schülers bzw. Erziehungsberechtigten zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses örtlich zuständig ist bzw. war.  
 

Unterschrift des Anmelders und Zahlungspflichtigen 
für den nebenstehenden Unterrichtsvertrag 

 
Hiermit melde ich mich/mein Kind verbindlich an. Von der Schulordnung und Zahlungsbedingungen 
habe 
ich Kenntnis genommen und erkenne sie an. Ich verpflichte mich, die Unterrichtsgebühren pünktlich 
zu zahlen. 
 

 
             
 Ort, Datum        Unterschrift 
 
 

Wird durch die Musiklehranstalt „Spielstatt“ ausgefüllt 
 
Unterricht ab:……………………………………………. 

 
bei:……………………………………………………………. 

 
Fach:………………………Stunden………………………  

 
Unterrichtsgeld monatlich………………………… 

 

 


